
 

  

 
 
 

STATUTEN DER LESEGESELLSCHAFT TANNE 

 
 
 

Art. 1   Zweck der Gesellschaft 
 
A) Behandlung öffentlicher Angelegenheiten und Besprechung von 

Verordnungen, Gesetzesvorlagen und Wahlen. 
 
B) Vertretung der Interessen des Gesellschaftsbezirkes. 
 
C) Geselligkeit und Kameradschaft. 
 
 

Art. 2   Mitgliedschaft 
 
A) Als Mitglieder können stimmfähige, in bürgerlichen Ehren und Rechten 

stehende Personen beiderlei Geschlechts aufgenommen werden. Die 
Aufnahme in die Gesellschaft erfolgt auf Antrag des Vorstandes. 

 
B) Es können auch Passivmitglieder aufgenommen werden. Dieselben bezahlen 

einen jährlichen Beitrag, welcher von der Hauptversammlung festgesetzt wird. 
Passivmitglieder haben keinen Anspruch an die Kasse, sie werden zur HV und 
Ausflügen eingeladen. 

 
C) Mit dem Eintritt in die Gesellschaft verpflichtet sich jedes Mitglied zur 

Anerkennung der statuarischen Bestimmungen. 
 
D) Zu Ehrenmitglieder können ernannt werden: Mitglieder, die sich um die 

Gesellschaft besonders verdient gemacht haben oder ihr während 20 Jahren 
gedient haben.  

 
Es müssen während dieser Zeit, jährlich, mindestens 6 Versammlungen oder 
andere Aktivitäten der LG-Tanne besucht worden sein.  
 



Die Ernennung erfolgt auf Antrag des Vorstandes an der HV.  
 
Ehrenmitglieder bezahlen weiterhin den gleichen Beitrag in die Kasse. 
 

E) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluss oder durch Todesfall. Der 
Austritt kann nur auf Ende des Jahres erfolgen. Er ist dem Präsidenten im 
Monat Dezember schriftlich mittzuteilen. 

 
 

Art. 3   Versammlungen 

 
A)  Hauptversammlung: Diese findet im Januar statt. Die Traktanden sind: 
 

1. Appell 
2. Mutationen (Ein-und Austritte) 
3. Protokoll der letzten Versammlung 
4. Jahresbericht des Präsidenten 
5. Rechnungsabgabe des Kassiers, Bericht und Antrag der Revisoren 
6. Wahlen 
7. Festsetzung des Mitglieder- und Reisekassenbeitrages 
8. Allfällige Statutenrevision 
9. Ehrungen 
10. Anträge und Wünsche 

 
B) Monatliche Versammlungen 
 

Die Gesellschaft versammelt sich in der Regel je am 3. Freitag des Monats. 
 
C) Ausserordentliche Versammlungen können abgehalten werden auf Beschluss 

des Vorstandes, oder wenn ein Drittel aller Mitglieder eine solche verlangen. 
 
 

Art. 4   Vorstand 

 
A) Die Leitung der Gesellschaft obliegt dem Vorstand von drei Mitglieder: 

Präsident, Kassier und Aktuar oder Aktuarstellvertreter. 
 

B) Der Präsident leitet die Versammlung und Sitzungen, er sucht nach 
geeigneten Referenten und vertritt die Gesellschaft nach aussen. Er hat 
alljährlich an der HV einen Bericht abzugeben. 

 
C) Der Kassier ist zugleich Vizepräsident, er besorgt das gesamte Kassenwesen. 

Er hat das Kassenvermögen zinstragend anzulegen und ist für einwandfreie 
Buchführung verantwortlich. 

 
D) Der Aktuar/die Aktuarin besorgt sämtliche Protokolle und 

Korrespondenzarbeiten.Er/sie führt ein genaues Verzeichnis über Aktiv-und 
Passivmitglieder, registriert alle Versammlungen und Abszenzen der 
Mitglieder und ist für den Versand der Einladungen verantwortlich. 

 



E) Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus zwei Mitgliedern, diese 
haben die Kasse jährlich mindestens einmal zu prüfen und an der HV Bericht 
und Antrag zu stellen. 

F) Jedes Mitglied ist verpflichtet, eine Wahl in den Vorstand für mindestens drei 
Jahre anzunehmen, ausgenommen sind über 60 jährige Mitglieder. 

 
Die Amtszeit wird nur dem Präsidenten, Kassier und Aktuar angerechnet. 

 
 

Art. 5   Kassenwesen 
 
A)  Laufende Kasse: Dieselbe wird gebildet aus den Mitgliederbeiträgen, 

Passievbeiträgen und allfällige Geschenken. 
 

B)  Reisekasse: Diese besteht aus den Beiträgen der Mitglieder, welche jederzeit 
deren Eigentum bleiben. Bei einem Austritt wird der einbezahlte Betrag auf 
Wunsch ausbezahlt, ohne Zins. 

 
C) Die Jahresrechnung ist jeweils auf die HV abzuschliessen. 
 
 

Art. 6   Schlussbestimmungen 
 
A) Sollte die Auflösung der Gesellschaft beschlossen werden, von 2/3 des 

Mitgliederbestandes, muss das vorhandene Vermögen 15 Jahre unangetastet 
bleiben.  Bildet sich innert dieser Zeit im Bezirk Tanne eine ähnliche 
Gesellschaft, so fällt das ganze Vermögen dieser zu. Geschieht dies nicht, so 
geht das Vermögen in den Besitz des Krankenpflegevereins über. 

 
B) Bei Abstimmung über Statutenänderungen gilt das absolute Mehr der 

anwesenden Mitglieder. Bei allen anderen Abstimmungen ist das relative Mehr 
massgebend. 

 
C) Mit Annahme dieser Statuten treten diejenigen vom 21. Januar 1956 sofort 

ausser Kraft. 
 
 
Wolfhalden 18. Januar 2014   Präsident René Bänziger 
 
 
 
 
       Kassier Martin Vetsch 
 
 
 
 
       Aktuar in Dorothea Stacher-Lutz 


